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A U F S Ä T Z E 

Polizeiliche Kontrollen i m Straßenverkehr 
Dr. Adolf Rebler, Regensburg und Prof. Dr. Dieter Müller, Bautzen 

Während die Verwaltungsbehörden (Straßenverkehrsbehör
den, Zulassungsbehörden u n d Fahrerlaubnisbehörden) d u r c h 
Aufstellen v o n Verkehrszeichen, Zulassung v o n Fahrzeugen 
u n d Erteilung v o n Fahrerlaubnissen den Rahmen für die i n d i 
viduelle Verkehrsteilnahme setzen, sind sie darauf angewie
sen, dass die Einhal tung dieses Rahmens "auf der Straße" auch 
überwacht w i r d . D e n n ohne die Angst davor, b e i m Überschrei
ten v o n Verkehrsregeln auch m i t Sanktionen belegt zu wer
den, sind selbst die besten Vorsätze oft recht kurzlebig. M a n 
che Verkehrsregeln - wie zB Geschwindigkeitsbeschränkun
gen - können automatisiert überwacht werden. Der Zustand 
des Fahrzeugs u n d der des Fahrers dagegen müssen i m Rah
men (anlassloser) polizeilicher Kontro l l en überprüft werden. 

1. Die polizeiliche Verkehrskontrolle als 
M a ß n a h m e der Gefahrenabwehr 

a) Die Verl<ehrskontrolle als Aufgabe der Polizei 

Die Polizeigesetze der Länder weisen der Polizei ihre Aufgaben 
zu. Danach ist die Polizei i n erster Linie dafür verantwor t l i ch , 
die "allgemein oder i m Einzelfall bestehenden Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder O r d n u n g abzuwehren".^ Die 
Polizei w i r d präventiv, also Gefahr verhütend tätig. Des Wei 
teren hat die Polizei die Aufgaben zu erfüllen, die i h r d u r c h 
andere Rechtsvorschriften übertragen sind.^ So haben die 
Beamten der Polizei nach § 163 Abs. 1 StPO die wicht ige Auf
gabe, (repressiv)Straftaten zu erforschen; aber auch die Auf

gabe der Verkehrsregelung gem. § 44 Abs. 2 StVO fällt i n die 
Zuständigkeit der Pohzei. 

Die Straßenverkehrsordnung als Sonderordnungsrecht des 
Bundes betraut die Polizei darüber hinaus m i t den Aufgaben 
der Verkehrskontrol le oder-überwachung u n d des ersten 
Zugriffs zur Gewährleistung der Sicherheit u n d O r d n u n g des 
Straßenverkehrs u n d gibt i h r dafür die Befugnisse nach § 36 
Abs. 5 StVO.3 

Nach § 36 Abs. 5 Satz 1 StVO dürfen Polizeibeamte auch Ver
kehrstei lnehmer zur Verkehrskontrol le einschließlich der 
Kontrol le der Verkehrstüchtigkeit u n d zu Verkehrserhebun
gen anhal ten. 

Die Vorschri f t erlaubt schon ausweislich ihres Wort lauts nur 
A n h a l t e k o n t r o l l e n d u r c h die Polizeibeamten, n i c h t aber die 
Überwachung des Straßenverkehrs m i t technischen Mit te ln . ' * 

b) Die Verkehrskontrolle als anlasslose Überprüfung 

Unter dem Begriff der Verkehrskontrol le w i r d eine Überprü
f u n g der Verkehrsteilnehmer i m H i n b l i c k auf ihre Fahrerlaub
nis u n d Fahrtüchtigkeit sowie den ordnungsgemäßen 
Zustands ihres Fahrzeugs verstanden, die st ichprobenhaft 

1 Siehe zB Art. 2 Abs. 1 Bay PAG. 
2 Siehe zB Art. 2 Abs. 4 Bay P A G . 
3 Pieroth / Schinkel/ Kniesel, 9. Auflage 2016, § 5 Rn. 9a. 
4 Reuthen, Die abschnittsbezogene Geschwindigkeitsüberwachung und ihre 

verfassungsrechtliche Bewertung, 1. Auflage 2016, Nr. 8.2; Knape/ Becker, 
Die Polizei 2007, 348. 
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ohne best immten Anlass oder Verdacht erfolgt.^ Bei der Neu
fassung der Vorschrift i m Jahre 1992 - es kamen die Sätze 2 
bis 3 h i n z u - sah sich der Bundesrat veranlasst, der amt l i chen 
Begründung zur Änderungsverordnung folgende „ergänzende 
Begründung ... zu Satz 1" hinzuzufügen: 

„Die Änderung soll klarstellen, dass die Polizei berechtigt ist, auch 
ohne konkreten Anlass eine Verkehrskontrolle zu dem Zweck durch
zuführen, die Fahrtüchtigkeit von Fahr zeugführem festzustellen. 
Dies hat insbesondere Bedeutung für Kontrollen zur Feststellung 
von Fahrzeugführern, die durch Alkoholgenuss fahruntüchtig sind. 
Eine Verpflichtung der kontrollierten Verkehrsteilnehmer, etwa in 
einem Atemalkoholtest aktiv mitzuwirken oder eine Blutentnahme 
(§81a StPO) ohne konkreten Verdacht zu dulden, wird dadurch 
nicht begründet." 

c) Die Verkehrskontrolle als Präventivmaßnahme 

Zu unterscheiden ist die Verkehrskontrolle nach § 36 Abs. 5 
StVO v o m Anhal ten v o n Fahrzeugen zur gezielten Suche nach 
Straftätern. 

Bei den Aufgaben, die der Polizei zugewiesen sind, w i r d unter
schieden der präventiven Tätigkeit der Gefahrenabwehr u n d 
der repressiven Tätigkeit der Strafverfolgung. Ergeben sich 
Gefahren außerhalb der Teilnahme am Straßenverkehr (zB: 
Fahrzeug soll als Bombe eingesetzt werden), k a n n ein A n h a l 
ten v o n (Personen in) Fahrzeugen (nur) auf landespolizeiliche 
Vorschriften gestützt werden.^ Die Fahndung nach Straftätern 
fällt ebenfalls n i c h t unter § 36 Abs. 5 StVO. Diese Vorschri f t 
betr i f f t nur die „verdachtsfreie Kontrol le" . ' ' Das ist aber n i c h t 
unumstr i t t en . Hentschel/ König/ Dauer^ führen dazu aus: 
„Anhalten nur wegen Verdachts auf Straftat oder OW, also zwecks 
Verfolgung von Straftaten oder OW, ist durch §6 StVG nicht 
gedeckt und nur kraft StPO und Polizeirechts zulässig." 

Burmann et al.^ sehen dagegen die Maßnahme des § 3 6 
Abs. 5 StVO ausschließlich i m präventiven Bereich: „Weisun
gen anderen Inhalts, zB der Polizei zu folgen oder Anhalten zwecks 
allgemeiner Verbrechensbekämpfung oder ausschließlich zur Ver
folgung und Ahndung begangener Verkehrsverstöße sind auch 
durch die Neufassung von Abs. 5 entgegen der amtl. Begr. dazu 
(BRDr 75/92 S. 73) nicht erfasst... ein entsprechender Ergänzungs
antrag wurde bei den Beratungen der 9. Und 11. ÄndVO auf Wider
spruch des RA im BR mit Recht abgelehnt (BRDr75/l/92 Nr. 6), 
weil es dazu an der entsprechenden Ermächtigung in § 6 StVG fehlte 
und außerdem grundsätzliche strafprozessuale Erwägungen entge
gen stünden ...". 

aa) Einschlägige Rechtsprechung 

u Ein Anhalterecht nur zu präventiven Zwecken w i r d gesehen 
v o n : 

- O L G H a m m , Besohl. V . 4.5.1976 - 336/76: 

Eine Verkehrskontrolle dürfe sich nur auf die Prüfung v o n 
Vorgängen beziehen, die für den Straßenverkehr v o n 
Bedeutung sind. Die Fahrzeuge dürften n u r aus solchen 
Gründen angehalten werden. § 3 6 StVO beziehe sich 
allein auf Zeichen u n d Weisungen v o n Polizeibeamten 
i m Rahmen des Straßenverkehrs. Das ergebe sich aus § 6 
StVG, der die Ermächtigungsgrundlage für die StVO dar
stellt. Diese könne rechtl ich keine über den I n h a l t des 

Straßenverkehrsgesetzes hinausgehende Bedeutung 
haben. Vie lmehr müsse sich der Verordnungsgeber i m 
Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung durc h das StVG 
hal ten . Nach § 6 - hier insbesondere Abs. 1 Nr . 3 - StVG 
könne jedoch n i c h t zweifelhaft sein, dass sich die 
Ermächtigung ausschließlich auf den Erlass v o n Vor
schriften erstrecke, die den Straßenverkehr als solchen 
beträfen u n d für dessen ordnungsgemäßen Ablauf 
bedeutsam seien. Die Ausdehnung des § 36 Abs. 5 StVO 
auch auf Fälle der Verbrechensbekämpfung liege dem
nach außerhalb des Bereichs des § 6 StVG u n d sei dami t 
n i c h t zulässig. 

Soweit argumentiert werde, dass b e i m A n h a l t e n zur Straf
ver fo lgung i m m e r auch Führerschein u n d Fahrzeug
schein k o n t r o l l i e r t würden, werde übersehen, dass es sich 
n i c h t u m eine Kontro l le handele, ob eine Fahrerlaubnis 
bestehe u n d das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen sei, 
sondern die Überprüfung der Personalien v o n Fahrer u n d 
Mit fahrer (oder der Verfügungsbefugnis über das Fahr
zeug) beabsichtigt wäre. 

W o l l e e in Polizeibeamter einen Betroffenen außerhalb 
einer Verkehrskontrol le nach § 36 Abs. 5 StVO anhalten, 
handele es sich u m eine M a ß n a h m e nach dem Landes-
polizeigesetz oder nach § 127 StPO^°, die das anhal ten 
einer Person zur Feststellung ihrer Personalien erlaubten, 
w e n n dies zur Erfüllung einer bes t immten pol ize i l ichen 
Aufgabe erforderl ich sei. Würde e in Haltesignal n i c h t 
befolgt, sei dies keine Ordnungswidr igkei t nach StVG. 
Allerdings könne beispielsweise e in Verstoß gegen § 113 
StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) vorl ie
gen. 

- B G H , BeschL v. 31.1.1984, 4 StR 350/83 - BGHSt 32, 
24811; 

Die e inem Verkehrstei lnehmer v o n einem Polizeibeam
ten erteilte Weisung, an einer bes t immten Stelle anzu
hal ten, sei als A k t staatlicher Hoheitsgewalt grundsätzlich 
rechtsverbindl ich u n d daher zu befolgen. Dies gelte auch 
für eine Weisung, die al le in z u m Zweck der Verfo lgung -

5 Keuthen, Die abschnittsbezogene Geschwindigkeitsüberwachung und ihre 
verfassungsrechtliche Bewertung, 1. Auflage 2016, Nr. 8.2; Pieroth / Schin
kel/ Kniesel, 9. Auflage 2016, § 14 Rn. 13a; Knape/ Becker, Die Polizei 2007, 
348. 

6 Siehe V G Dresden. Urt. v. 10.4.2002 - 14 K 1966/00 - juris: „Bei Gefahren, 
die von einem einzelnen Verkehrsteilnehmer für den Straßenverkehr aus
gehen, sind Abwehrmaßnahmen nach allgemeinem Polizeirecht zulässig. 
Das Straßenverkehrsrecht ist insbesondere hinsichtl ich des individualisier
ten Einschreitens gegenüber einem Verkehrsteilnehmer nicht abschlie
ßend." . 

7 Z u m Begriff sieh Ternig, Allgemeine Verkehrskontrolle und konkreter Ver
dacht einer Ordnungswidrigkeit, DAR 2012, 730, der allerdings der Auffas
sung ist, eine Kontrolle müsse auch möglich sein, w e n n ein Anfangsver
dacht für eine Ordnungswidrigkeit bestehe. 

8 Hentschel/ König / Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. Auflage 2015, § 3 6 
StVO Rn. 24. 

9 Burmann/ Heß/ Hühnermann/ Jahnke/ Janker, Straßenverkehrsrecht, 24. 
Auflage 2016, § 3 6 StVO Rn. 12. 

10 § 127 StPO (Vorläufige Festnahme): (1) Wird jemand auf frischer Tat betrof
fen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Iden
tität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, i h n auch ohne 
richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Die Feststellung der Iden
tität einer Person durch die Staatsanwaltschaft oder die Beamten des Poli
zeidienstes bestimmt sich nach § 1 6 3 b Abs. 1. (2) Die Staatsanwaltschaft 
und die Beamten des Polizeidienstes sind bei Gefahr im Verzug auch dann 
zur vorläufigen Festnahme befugt, wenn die Voraussetzungen eines Haft
befehls oder eines Unterbringungsbefehls vorliegen 
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u n d eventuellen sofortigen A h n d u n g ( § 2 7 StVG) - einer 
Verkehrsordnungswidrigkeit gegeben werde. Das Recht 
des Polizeibeamten, eine solche A n o r d n u n g zu treffen, 
u n d die Pflicht des Verkehrsteilnehmers, sie zu befolgen, 
ergäben sich allerdings n i c h t aus der Straßenverkehrsord
nung . Ermächtigung u n d Verpf l i ch tung folgten v ie lmehr 
aus dem Gesetz über Ordnungswidrigkei ten ( O W i G ) . 
Dessen § 53 Abs. 1 bestimme, dass die Beamten des Poli
zeidienstes nach pflichtgemäßem Ermessen Ordnungs
widrigkeiten zu erforschen u n d dabei alle unaufschieb
baren Anordnungen zu treffen haben, u m die Verdunke
l u n g der Sache zu verhüten; bei der Erforschung v o n Ord
nungswidrigkeiten haben sie dieselben Rechte u n d 
Pflichten wie bei der Verfolgung v o n Straftaten. 
Da für das Bußgeldverfahren sinngemäß die Vorschri f ten 
der Strafprozessordnung gälten (§ 46 Abs. 1 O W i G ) , f inde 
auch § 163 b StPO entsprechende A n w e n d u n g . Danach 
könnten die Beamten des Polizeidienstes gegen den einer 
Ordnungswidrigkeit Verdächtigen zur Feststellung seiner 
Identität die erforderlichen M a ßna hm e n treffen. Unter 
Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes darf der 
Verdächtige festgehalten werden, w e n n die Feststellung 
seiner Identität sonst n i c h t oder nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten möglich wäre. Ein Verstoß gegen die aus 
§ 5 3 O W i G , § 163 b StPO sich ergebenden Pfl ichten des 
Verkehrsteilnehmers sei aber n i c h t bußgeldbewehrt. 
Der bußgeldbewehrte § 36 StVO regele andere Fälle. Nach 
§ 36 Abs. 1 Satz 1 StVO seien die Weisungen der Polizei
beamten zu befolgen. Irgendeine Einschränkung nach 
dem Regelungszweck dieser pol izei l ichen Einzelverfü
gungen enthalte der W o r t l a u t der Best immung n i c h t . 
Maßgebend für ihre Auslegung sei die der Straßenver
kehrsordnung als einer Rechtsverordnung zugrunde lie
gende Ermächtigungsnorm des § 6 Abs. 1 N r . 3 StVG, die 
Inhalt , Zweck u n d Ausmaß der Ermächtigung best imme 
(Art. 80 Abs. 1 GG) u n d dami t den zulässigen Rahmen der 
Regelung abstecke. 

§ 6 Abs. 1 Nr . 3 StVG ermächtige den Bundesminister für 
Verkehr, Rechtsverordnungen über "die sonstigen zur 
Erhaltung der O r d n u n g u n d Sicherheit auf den öffentli
chen Wegen oder Plätzen... erforderlichen M a ß n a h m e n 
über den Straßenverkehr" zu erlassen. Wesentliches 
Merkmal einer solchen Regelung sei also, dass sie der 
O r d n u n g u n d Sicherheit i m öffentlichen Verkehrsraum 
zu dienen best immt sei. Dementsprechend sei auch § 36 
Abs. 1 Satz 1 StVO auszulegen. Die Vorschri f t könne nur 
solche Weisungen i m Auge haben, die darauf abzielten, 
Ordnung u n d Sicherheit des öffentlichen Straßenver
kehrs zu gewährleisten. Diesem Regelungszweck unter
fielen z u m einen solche Weisungen, die e inem gegen
wärtigen Verkehrsbedürfnis durch die Regelung des Ver
kehrs i m Einzelfall dienen sollen. 

Z u m anderen würden jedoch v o n § 36 StVO auch solche 
Weisungen erfasst, die dadurch unmit te lbar verkehrsbe
zogen seien, dass sie die v o n einem Verkehrsteilnehmer 
ausgehende - andauernde - Beeinträchtigung der Ver
kehrssicherheit beseitigen sollen. Ob dieser Verkehrsteil
nehmer i m fließenden Verkehr an Ort u n d Stelle ange
halten oder aber angewiesen werde, i n der Nähe an einer 
für den Verkehr ungefährlichen Stelle anzuhalten, sei 

ohne Bedeutung. D e n n jede derartige Weisung diene der 
O r d n u n g u n d Sicherheit i m Straßenverkehr, we i l sie die 
Ausschaltung eines verkehrsuntüchtigen Fahrers oder 
Fahrzeugs v o n der weiteren Tei lnahme am Verkehr z u m 
Ziel habe. 

N i c h t v o m Regelungszweck des § 36 Abs. 1 Satz 1 StVO 
umfasst seien demnach solche Weisungen, die keinem 
augenblickl ichen Bedürfnis zur Regelung des Straßenver
kehrs oder zur Erhal tung seiner Sicherheit entspringen. 
Das sei nach einhell iger M e i n u n g der Fall bei Anhalte
weisungen, die der Aufklärung einer al lgemeinen, m i t 
dem Straßenverkehr n i c h t zusammenhängenden Straftat 
dienen sollen; für derartige M a ß n a h m e n müsse auf die i n 
der Strafprozessordnung festgelegten verfahrensrechtli
chen Eingriffsbefugnisse - beispielsweise die § § 1 1 1 , 127, 
163 b StPO - zurückgegriffen werden. Dasselbe gälte für 
die Anhal teweisung gegenüber e inem Verkehrsteilneh
mer, der wegen einer bereits begangenen, i n ihrer ver
kehr sbeeinträchtigenden W i r k u n g jedoch n i c h t fortdau
ernden Verkehrsordnungswidrigkei t verfolgt werden soll. 
I n diesem Fall müsse die Weisung auf § 46 Abs. 1 O W i G 
i . Verb. m . § 163 b StPO gestützt werden. Ihre Missach
t u n g ist n i c h t nach § § 3 6 Abs. 1 , 49 Abs. 3 Nr . 1 StVO, 
§ 24 StVG m i t Geldbuße bedroht . 

Die Systematik des § 36 StVO spricht ebenfalls für diese 
Auslegung. Die Gegenüberstellung v o n Absatz 1 i . Verb, 
m . Absatz 2 bis 4 u n d des Absatzes 5 der Best immung 
mache deut l i ch , dass Absatz 1 n u r eine Rechtsgrundlage 
für die konkrete Verkehrsregelung u n d die Beseitigung 
v o n Verkehrsbeeinträchtigungen enthalte, während 
Absatz 5 "auch" eine Anhal teweisung wegen darüber h i n 
ausgehender Ziele - Verkehrskontrol le u n d Verkehrszäh
l u n g - gestatte. 

- O l G Koblenz, Besohl, v. 20.2.1986 - 1 Ss 64/86 - V R S 
71, 70: 

Unter Weisungen iSd § 36 Abs. 1 StVO seien solche zu 
verstehen, die v o n e inem 

Beamten der Verkehrspolizei aus e inem augenblickl ichen 
Verkehrsbedürfnis heraus an einen bes t immten Ver
kehrstei lnehmer oder e inen begrenzten Teilnehmerkreis 
zur Regelung eines konkreten Verkehrsvorganges ergin
gen. 

Für Weisungen, die n i c h t aus Anlass eines Verkehrsbe
dürfnisses erfolgten, sondern anderen Zwecken dienten, 
sei § 36 Abs. 1 StVO n i c h t anwendbar. Weisungen, insbe
sondere Haltegebote, die bei der Ver fo lgung v o n Geset
zesverstößen erteilt würden, f ielen demnach n i c h t unter 
§ 36 Abs. 1 StVO. 

Dies gelte n i c h t n u r bei Weisungen, die der Aufklärung 
einer m i t dem Straßenverkehr n i c h t zusammenhängen
den Straftet dienten, sondern auch bei solchen, die die 
A h n d u n g v o n Straftaten u n d Ordnungswidr igkei ten , die 
i m Straßenverkehr begangen w o r d e n sind, bezweckten. 
A u c h nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. BGHSt 32, 
248) liege eine nach § 36 Abs. 1 StVO bußgeldbewehrte 

11 Die Entsclieidung erging allerdings zu § 36 Abs. 1 Satz 1 StVO („Zeichen und 
Weisungen der Polizeibeamten"), nicht ausdrücklich zu m Anhalterecht 
nach § 36 Abs. 5 StVO. 
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Weisung eines Polizeibeamten n i c h t vor, v^enn diese 
allein die Verfolgung einer Verkehrsordnungswidrigkeit 
ermöglichen solle. I m vorl iegenden Fall sei die pol ize i l i 
che Weisung, das Fahrzeug anzuhalten, ersichtl ich des
halb erteilt worden, u m die Verfo lgung der v o n dem Betr. 
zuvor begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit zu 
ermöglichen. Die Feststellungen besagten indes nichts 
darüber, dass das Anhaltegebot auch der Kontrol le der 
mitzuführenden Fahrzeugpapiere gedient habe. I n e inem 
solchen Fall aber, das hieße i m Falle des Anhaltegebots 
Zwecks alleiniger Verfolgung einer zuvor begangenen 
Verkehrsordnungswidrigkeit liegt eine bußgeldbewehrte 
Weisung iSd § 36 Abs. 1 StVO n i c h t vor. 

- O LG Celle, Beschl. v. 23.7.2012 - 31 Ss 27/12 - D A R 
2012, 644: 

Zwar ermächtige die Vorschrift des § 36 Abs. 5 StVO 
ihrem W o r t l a u t zufolge Polizeibeamte z u m Durchführen 
einer Verkehrskontrolle einschließlich der Verkehrstüch
tigkeit v o n Verkehrstei lnehmern u n d seien nach der V w V 
zu dieser N o r m Verkehrskontrol len sowohl solche zur 
Prüfung der Verkehrstüchtigkeit der Führer oder der nach 
den Verkehrsvorschriften mitzuführenden Papiere als 
auch solche zur Prüfung des Zustands der Fahrzeuge. A l l 
gemeine Verkehrskontrollen i n diesem Sinne seien allge
meinem Verständnis zufolge indessen ledigl ich präven
tive verkehrsbezogene Maßnahmen, die ergriffen wür
den, u m vorbeugend die O r d n u n g u n d Sicherheit des 
Straßenverkehrs zu gewährleisten, ohne dass e in augen
blickliches Bedürfnis zur Regelung des Straßenverkehrs 
bzw. z u m Erhalten seiner O r d n u n g u n d Sicherheit vor
liege oder eine Veranlassung z u m repressiven Einschrei
ten z u m Verfolgen einer Straftat oder einer Ordnungs
widrigkeit bestehe. 

Für eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Grundlage 
v o n § 36 Abs. 5 StVO sei demzufolge kein Raum, w e n n das 
Anhal ten eines Verkehrsteilnehmers wegen des konkre
ten Verdachts einer Verkehrsstraftat oder Verkehrsord
nungswidrigkeit erfolge. 

Die gegenteilige Auffassung, die ein Eingreifen auf der 
Grundlage v o n § 36 Abs. 5 StVO u n d eine hierauf 
gestützte Pflicht zur Herausgabe der Papiere auch bei Vor
liegen einer konkreten Verdachtslage für zulässig erachte 
vermöge n i c h t zu überzeugen. D e n n ein Verstoß gegen 
eine i m Rahmen einer Verkehrskontrolle erfolgende W e i 
sung sei seinerseits bußgeldbewehrt, u n d es sei n i c h t 
ersichtlich, dass der Gesetzgeber einen konkret Betroffe
nen oder Straftäter durch Sanktionen veranlassen wol le , 
an der Erforschung oder der A h n d u n g einer v o n i h m 
begangenen u n d beendeten Ordnungswidrigkei t oder 
Straftat aktiv m i t z u w i r k e n . 

Dies schließe bei Vorliegen einer konkreten Verdachts
lage ein Einschreiten der Polizeibeamten indessen n i c h t 
aus. Ihr Vorgehen stütze sich d a n n aber n i c h t auf die 
Vorschrift i n § 36 Abs. 5 StVO, sondern auf die besonde
ren Regelungen der StPO u n d des Polizeirechts. 

• Eine Grundlage zur Verfolgung verkehrsspezifischer Straf
taten u n d Ordnungswidrigkeiten ( i n § 36 Abs. 1 Satz IStVO) 
sieht dagegen 

- O L G Zweibrücken, Beschl. v. 17.7.1981 - 1 Ss 215/81 -
V R S 61, 466: 

Die an den Führer eines Kraftfahrzeugs gerichtete p o l i 
zeiliche Aufforderung, anzuhalten, sei keine nach § 36 
Abs. 1 Satz 1 StVO zu beachtende Weisung, ihre Missach
t u n g daher n i c h t nach § 49 Abs. 3 N r . 1 StVO ordnungs
w i d r i g , w e n n i h r Zweck al le in d ar in bestehe, eine allge
meine, m i t dem Straßenverkehr n i c h t zusammenhän
gende Straftat aufzuklären. Werde eine solche Weisung 
dagegen anlässlich der Verfo lgung einer Verkehrsstraftat 
oder Verkehrsordnungswidrigkei t erteilt , d a n n sei sie 
nach § 36 Abs. 1 Satz 1 StVO zu befolgen. 
Ob die Tat abgeschlossen ist, stellt dagegen für das OLG 
Stuttgart das entscheidende Abgrenzungsmerkmal dar: 

- O L G Stuttgart, Beschl. v. 19.3.1984 - 4 Ss (24) - 79/84 
- N J W 1984, 1572: 

Werde der Halter eines Kraftfahrzeugs während der Über
schreitung der Höchstgeschwindigkeitsgrenze i n e inem 
Ort v o n e inem Polizeibeamten d u r c h Zeichen z u m Hal
ten aufgefordert, so sei die N ic htb ea ch t ung dieser p o l i 
zei l ichen Weisung eine bußgeldbewehrte O r d n u n g s w i d 
rigkeit . 

N i c h t v o m Regelungszweck des § 36 Abs. 1 Satz 1 StVO 
umfasst seien nach Auffassung des Bundesgerichtshofs 
nämlich n u r Anhalteweisungen gegenüber e inem Ver
kehrsteilnehmer, der wegen einer bereits begangenen, i n 
ihrer verkehrsbeeinträchtigenden W i r k u n g jedoch n i c h t 
for tdauernden Verkehrsordnungswidrigkei t verfolgt wer
den solle (Weisung des Polizeibeamten, nachdem der m i t 
überhöhter Geschwindigkeit fahrende Verkehrstei lneh
mer an einer A m p e l , die rot zeigte, angehalten hatte) . 
Hingegen würden v o n § 3 6 StVO solche Weisungen 
erfasst, die dadurch u n m i t t e l b a r verkehrsbezogen sind, 
dass sie die v o n e inem Verkehrstei lnehmer ausgehende 
andauernde Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit 
beseitigen sollen. 

bb) Eigene Stellungnalime 

Die StVO ist eine Spezialmaterie des Sicherheitsrechts. Es 
handel t sich bei der Zuweisung der V o r n a h m e v o n Verkehrs
k o n t r o l l e n u m Aufgaben der Abwehr konkreter u n d abstrakter 
Gefahren, die aus der Tei lnahme a m Straßenverkehr entste
h e n u n d dessen Sicherheit u n d Leichtigkeit bedrohen. 

§ 36 Abs. 5 StVO scheidet aber n i c h t schon aus, w e n n anläss
l i c h einer geplanten Kontro l le eiern Vielzahl v o n Personen ein 
Einzelner angehalten w i r d , der of fensicht l ich eine Ordnungs
widr igke i t begangen hat oder gerade n o c h begeht(zB Handy 
a m Ohr; ersichtl ich unvorschriftsmäßiges Fahrzeug), sondern 
erst dann, w e n n gezielt eine Kontro l l s ta t ion eingerichtet 
wurde, u m nach e inem bes t immten Täter zu fahnden. I m Falle 
eines Dauerdeliktes ist dies d a m i t zu begründen, dass es auch 
Aufgabe des Sicherheitsrechts ist, Ordnungswidr igkei ten zu 
unterb inde n . Ansonsten ist davon auszugehen, dass „der Straf-
prozess u n d sein Recht . . .nach der Tat [einsetzen] u n d die Tat 

12 BVerfG, Urt. v. 10.12.1975 - 1 BvR 118/71 - BVerfGE 40, 371. 
13 Pieroth / Schinkel/ Kniesel, 9. Auflage 2016, § 5 R n . 9a. 
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voraus [setzen]." Ist ein Tätigwerden der Polizei i m Schnitt
punkt zwischen Prävention u n d Repression angesiedelt, w i r d 
die Zuordnung danach vorgenommen, w o der Schwerpunkt 
der Tätigkeit angesiedelt ist.^^ Die Verkehrskontrolle - gerade 
dann, w e n n stichprobenartig Viele kontro l l i e r t werden- soll 
insgesamt der Verkehrssicherheit dienen. Dass m i t der Kon
trolle auch die Grundlagen für ein späteres OWi-Verfahren 
gelegt werden können, macht e in Vorgehen nach § 36 Abs. 5 
StVO damit aber n i c h t unzulässig. Dient das Anhaltezeichen 
eines Polizeibeamten, der ein auffälliges Überholmanöver des 
Betroffenen beobachtet hatte, auch dem Zweck der der Kon
trolle der Verkehrstüchtigkeit, ist es unschädlich, dass der k o n 
trollierende Beamte auch das ordnungswidrige Verhalten ver
folgen w i l l . i ^ 

2. Mit der Verkehrskontrolle verbundenen Rechte 
(des Polizeibeamten) und Pflichten (des 
Verkehrsteilnehmers) 

§ 36 Abs. 5 StVO enthält neben der Ermächtigung der Polizei 
auch eine Verpf l i chtung der Verkehrsteilnehmer z u m A n h a l -
ten . i7 

Weitergehende Weisungen als die z u m Anhal ten u n d die 
unmittelbar m i t der Durchführung der Kontrol le erforderl i 
chen -Anweisungen sind durch § 36 Abs. 5 StVO n i c h t 
g e d e c k t . e b e n f a l l s keine Durchsuchungen^^. W i l l die Polizei 
sich bestimmte Ausrüstungsgegenstände vorlegen lassen, 
benötigt sie dafür eine eigene Rechtsgrundlage. 

Eine solche f indet sich beispielsweise i n § 31b StVZO. Danach 
sind Führer v o n Fahrzeugen verpfl ichtet , folgende Gegen
stände vorzuzeigen: 

• Feuerlöscher (§ 35g Absatz 1), 

• Erste-Hilfe-Material (§ 35h Absatz 1 , 3 u n d 4), 

• Unterlegkeile ( § 4 1 Absatz 14), 

• Warndreiecke u n d Warnleuchten (§ 53a Absatz 2), 

• Warnweste (§ 53a Absatz 2), 

• tragbare Bl inkleuchten (§ 53b Absatz 5) u n d windsichere 
Handlampen (§ 54b), 

• Leuchten u n d Rückstrahler (§ 53b Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 2 
u n d Absatz 2 Satz 4 Halbsatz 2), 

• Scheinwerfer u n d Schlussleuchten ( § 6 7 Absatz 11 N u m 
mer 2 Halbsatz 2). 

Die Vorschrift war eingefügt worden als Reaktion auf eine Ent
scheidung des OLG Hamm^o, das eine Pflicht eines Betroffe
nen verneint hatte, einen Verbandkasten vorzuzeigen: 

„Da sich der Betroffene anlässlich der durchgeführten Verkehrs
kontrolle passiv verhielt und damit entsprechende Ermittlungen der 
Polizeibeamten verhinderte, war die - soweit ersichtlich - von der 
Rechtsprechung bisher noch nicht entschiedene Frage zu beantwor
ten, ob die Weigerung des Betroffenen, bei einer Verkehrskontrolle 
mitführpflichtige Gegenstände den Polizeibeamten auf Verlangen 
vorzuzeigen, bußgeldbewehrt ist. Der Senat hat diese Frage verneint. 
Die §§ 35h und 53a StVZO schreiben zwar vor, dass Warndreieck 
und Verbandkasten stets mitzuführen sind. § 69a Abs. 3 Nr. 7c 

und 19 StVZO bezeichnet ausdrücklich den Verstoß gegen diese 
Mitführpflichten als Ordnungswidrigkeiten, so dass solche Hand
lungen gemäß § 24 StVG bußgeldbewehrt sind. Hingegen fehlt eine 
entsprechende Vorschrift für die Weigerung, auf Verlangen bei Ver
kehrskontrollen Warndreieck und Verbandkasten vorzuzeigen. Dies 
kann auch nicht mit dem Argument gefordert werden, dass eine 
solche Vorzeigepflicht sich aus der Natur der Sache ergebe, damit 
den Polizeibeamten überhaupt ermöglicht werde, einen entspre
chenden Verstoß zur Anzeige zu bringen. Denn dann hätte es nicht 
der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung der §§ 4 Abs. 2 Satz 2, 24 
Abs. 1 Satz2 StVO, ISdAbs. 2 Satz2 und 18 Abs. 5 Satz 1 StVZO 
bedurft, wonach Führerschein, Fahrzeugschein, Führerschein zur 
Fahrgastbeförderung, Ablichtung oder Abdruck einer allgemeinen 
Betriebserlaubnis nach § 20 StVZO oder Betriebserlaubnis im Ein
zelfallgemäß §21 StVZO nicht nur mitzuführen, sondern zusätz
lich den zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen sind. 
Der Verstoß gegen diese Pflichten zum Vorzeigen ist ausdrücklich 
gemäß ...bußgeldbewehrt. Weil für die mitführpflichtigen Gegen
stände wie Warndreieck und Verbandskasten eine Vorzeigepßicht 
nicht besteht, kann die Weigenmg des Betroffenen, diese Gegen
stände vorzuzeigen, nicht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

Weiterhin vermag die Weigerung des Betroffenen auch nicht unter 
dem Gesichtspunkt als Ordnungswidrigkeit betrachtet zu werden, 
dass der Betroffene sich der Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte 
nicht gestellt und entsprechende Ermittlungen nicht ermöglicht hat. 

Zwar können Polizeibeamte zum Zwecke von Verkehrskontrollen 
Verkehrsteilnehmer gemäß §36 Abs. 5 StVO anhalten. Aber nur 
Verkehrsteilnehmer, die dieser Anhaltspflicht nicht nachkommen, 
handeln gemäß ... ordnungswidrig im Sinne von § 24 StVG. Mehr 
als anzuhalten braucht ein Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die 
Verkehrskontrolle nicht zu tun. Er ist nicht gehalten, in irgendeiner 
Weise aktiv mitzuwirken, um damit etwa die Überführung einer von 
ihm begangenen Ordnungswidrigkeit zu ermöglichen. Wie der Täter 
der Strafvereitelung gemäß § 258 Abs. 5 StGB straffrei bleibt, wenn 
er entsprechende Ermittlungshandlungen erschwert, so kann einem 
Betroffenen nicht verwehrt werden, Ermittlungshandlungen der 
Polizei bei einer Verkehrskontrolle durch Passivität zu erschweren 
oder gar zu verhindern. 

So ist bereits entschieden, dass ein Beschuldigter bei Befragung und 
Tests, die zur Untersuchung gehören, nicht mitzuwirken braucht, 
da er nur die Untersuchung zu dulden hat. Aktives Mitwirken kann 
nicht verlangt werden ... Ebenso kann ein Alkoholtest nicht erzwun
gen werden. 

Nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils hat sich der 
Betroffene jedoch lediglich geweigert, Warndreieck und Verbands-

14 Pieroth / Schinkel/ Kniesel, 9. Auflage 2016, § 5 Rn. 9a. 
15 Siehe zB B a y V G H , Beschl. v. 5.11.2009 - 10 C 09.2122 - BayVBl. 2010, 220: 

Bei sog doppelfunktionalen M a ß n a h m e n der Polizei ist anhand des 
(erkennbaren) Grunds oder Ziels des polizeilichen Einschreitens und gege
benenfalls dessen Schwerpunkt zu bestimmen, ob die M a ß n a h m e n der 
Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung dienten. 

16 O L G H a m m , Beschl. v. 20.3.2012 - 111-3 RBs 430/11 - juris. 
17 Burmann/ Heß/ H ü h n e r m a n n / J a h n k e / J a n k e r , Straßenverkehrsrecht, 24. 

Auflage 2016, § 3 6 StVO Rn. 12. 
18 Hentschel/ König / Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. Auflage 2015, § 3 6 

StVO R n . 2 5 . 
19 Ermächtigungsgrundlage für die Durchsuchung eines Pkw könnten aber 

§§ 102, 105 StPO gewesen sein. Danach kann bei demjenigen, der als Täter 
einer Straftat verdächtig ist (hier genügt ein sogenannter Anfangsverdacht), 
eine Durchsuchung seiner W o h n u n g oder anderer Räume vorgenommen 
werden, wenn zu vermuten ist, dass die Durchsuchung zur Auffindung von 
Beweismitteln führen werde. Zwar ist ein Pkw keine Wohnung, wohl aber 
ein „anderer Raum" iSv § 102 StPO (siehe hierzu Jura Online https://jura-
online.de/blog/2016/09/06/bgh-zum-beweisverwertungsverbot-bei-rechts 
widriger-durchsuchung/). 

20 O L G H a m m , Beschluss v o m 13. März 1979 - 3 Ss O W i 450/79 - Juris. 
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kästen vorzuzeigen. Hierzu war er nicht verpflichtet. Er hätte sich 
im Falle des Nichtmitßhrens dieser Gegenstände auch nicht selbst 
einer Ordnungswidrigkeit bezichtigen und überführen müssen. 
Wenn durch dieses Ergebnis auch die Arbeit kontrollierender Poli
zeibeamter erschwert, manchmal vielleicht sogar unmöglich 
gemacht wird, so liegt dies an der gesetzlichen Regelung, die zu 
ändern dem Gesetzgeber überlassen bleibt. ...". 

Dagegen ist der Verkehrsteilnehmer nach § 36 Abs. 5 Satz 4 
StVO verpflichtet, solchen Anw^eisungen nachzukommen, die 
unmittelbar der Durchführung der Kontrol le dienen, 

3. Sonstiges 

a) Anhaltesignal / Anhalten 

Neben dem Haltzeichen durch Ausstrecken des Armes k a n n 
das Haltesignal auch durch geeignete technische E i n r i c h t u n 
gen am Einsatzfahrzeug (Winkerkelle, Lichtsignal) , auch auch 
v o n einem nachfolgenden Polizeifahrzeug, gegeben werden. 

Schwenkt bei Nacht ein Polizeibeamter i n reflektierender 
Leuchtbekleidung eine beleuchtete Anhaltekelle über seinem 
Kopf h i n u n d her, so br ingt er e inem innerorts n o c h 120 m 
entfernten Kraftfahrer gegenüber dami t n o c h n i c h t z u m Aus
druck, er verbiete i h m das (an sich mögliche) vorherige Abbie
gen i n eine Seitenstraße, u n d der Kraftfahrer müsse entweder 
noch vor ihr anhalten oder geradeaus bleiben u n d bis i n sei
nen Nahbereich k o m m e n , u m sich kontro l l ieren zu lassen. 

Das Haltegebot eines hinter einer Kreuzung, jedoch n o c h i n 
engem räumlichen Zusammenhang m i t dieser stehenden Poli
zeibeamten verpfl ichtet auch einen Kraftfahrer, der an der 
Kreuzung i n eine Seitenstraße abbiegen w i l l , z u m A n h a l t e n . 

Sichert die Polizei Verkehrskontrollstel len durch die Aufstel
lu n g v o n Verkehrszeichen anstelle der Straßenverkehrsbe

hörde selbst ab, so s ind auch dan n , w e n n für die Polizei keine 
Gefahr i m Verzug bestanden hat, die Verkehrszeichen wegen 
des Mangels der sachlichen Zuständigkeit g le i chwohl n i c h t 
n i c h t i g ; eine Z u w i d e r h a n d l u n g bleibt bußgeldbedroht.^'^ 

Der Verkehrstei lnehmer k o m m t der Weisung eines Polizeibe
amten nach § 36 Abs. 5 StVO grundsätzlich schon d a n n i n 
ausreichender Weise nach, w e n n er i m Bereich des Anhalte
postens i n dessen Sicht- u n d Rufweite anhält .Eine darüber-
hinausgehende V e r p f l i c h t u n g , etwa sich der Kontrollstel le m i t 
mäßiger Geschwindigkeit u n d ohne Gefährdung anderer zu 
nähern, ist der Vorschri f t des § 36 Abs. 5 als solcher n i c h t zu 
e n t n e h m e n . Ein entsprechendes Fehlverhalten k a n n n u r nach 
Maßgabe sonstiger einschlägiger Vorschri f ten als Ordnungs
widr igke i t oder Straftat geahndet werden.^^ 

b) Uniformierte Kräfte 

Das Anhaltesignal darf grundsätzlich n u r v o n u n i f o r m i e r t e n 
Kräften abgegeben werden. Ein Verkehrsteilnehmer, der e in 
Haltegebot, das i h m v o n e inem Polizeibeamten i n Z iv i lk le i 
d u n g aus e inem n i c h t als Polizeifahrzeug k e n n t l i c h gemach
ten Kraftwagen heraus m i t einer Anhaltekel le gegeben w i r d , 
i n der A n n a h m e unbeachtet lässt, es handle sich u m den 
Scherz eines Unbefugten, handel t n i c h t ohne Weiteres fahr
lässig.^^ 

21 Hentschel/ König / Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. Auflage 2015, § 3 6 
StVO Rn. 25. 

22 O L G Köln, Urt. v. 18.1.1977 - Ss 668/76 - DAR 1977, 306. 
23 B a y O b L G , Beschl. v. 2.3.1978 - 1 O b O W i 80/78 - Vrs 55, 229. 
24 O L G Stuttgart, Beschl. v. 18.4.1980 - 1 Ss 270/80 - VRS 59, 464. 
25 O L G H a m m , Beschl. v. 19.5.1988 - 3 Ss O W i 169/88 - juris. 
26 B a y O b L G , Beschl. v. 22.11.1974 - Rreg 5 St 627/74 O W i - juris. 

Senioren i m Straßenverkehr 
Persönliche Betrachtungen zum Thema des Arbeitskreises III des 
55. Verkehrsgerichtstages 

Dipl.-VwW.(FH) Ewald Ternig, Dozent Verkehrsrecht/Verkehrslehre, Hochschule der Polizei RhId.-Pf. 

I. E inführung 

Der Verkehrsgerichtstag behandelte i m m e r wieder e inmal das 
Thema „Senioren i m Straßenverkehr". So war i m Jahr 2002 der 
40. Verkehrsgerichtstag i m Arbeitskreis 1 dami t beschäftigt. 
Teilbereiche, die be im anstehenden 55. Verkehrsgerichtstag 
w o h l berücksichtigt werden, kamen auch i n jüngerer Vergan
genheit zur Sprache. Der 47. Verkehrsgerichtstag hatte i m 
Arbeitskreis V I z u m Thema die Befristung u n d Beschränkung 
der Fahrerlaubnis, ohne i m Speziellen Senioren zu nennen . I m 
Arbeitskreis I I I des 50. Verkehrsgerichtstags beschäftigte m a n 
sich allgemein m i t der Verkehrsgefährdung durch krankheits
bedingte Mängel an Fahreignung u n d Fahrsicherheit u n d 
beim 52. Verkehrsgerichtstag g ing es i m Arbeitskreis V I u m 
rätselhafte Verkehrsunfälle. Eine Erkenntnis lautete: Ursachen 
„rätselhafter" Verkehrsunfälle können zB Anfallsleiden, 
Schlafapnoe, Stoffwechselstörungen, Herz-/Kreislauferkran-

kungen sowie Nerven- u n d Geisteskrankheiten sein, die zu 
akuten Versagenszuständen führen. Der Arbeitskreis forderte 
die Ärzteschaft auf, verkehrsmedizinische Aspekte bei der Pati
entenaufklärung sorgfältig zu beachten. Dies sollte auch für 
die W i r k u n g e n u n d Nebenwirkungen verordneter Medika
mente sowie deren Wechselwirkungen gelten. Der Arbeitskreis 
empfahl , die Fahrsicherheit beeinträchtigende Medikamente 
farblich/symbolisch zu kennzeichnen. I n der diesjährigen 
Vorankündigung w i r d bezogen auf Senioren ke in Lebensalter 
genannt. Festgehalten w i r d auf der Internetseite, dass die Zahl 
der älteren Verkehrstei lnehmer stetig ansteigt. Die Menschen 
leben i m m e r länger, s ind länger f i t u n d bleiben auch i n 
h o h e m Alter m o b i l . Dabei soll der Arbeitskreis sich m i t der 
Frage beschäftigen, ob diese E n t w i c k l u n g zu Gefährdungen 
führt, denen i m Interesse der einzelnen Verkehrsteilnehmer 
wie auch der Al lgemeinhei t begegnet werden muss. Es wurde 
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